
Kreuzweise

Autor(en): Fontana, Reto

Objekttyp: Illustration

Zeitschrift: Nebelspalter : das Humor- und Satire-Magazin

Band (Jahr): 142 (2016)

Heft 2

PDF erstellt am: 27.05.2024

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch



Kreuzweise

sie freuen sich, dasc sie.

über c/ie&es "Nachrichtendienst-
diwjsbüms* abstimmen dürfen //• •

Das neue Nachrichtendienst-Gesetz kommt vors Volk. «Das Bündnis gegen den Schnüffelstaat»
hat für das Referendum genügend Unterschriften beisammen.

Die vom Bundesrat versprochene volle Stromliberalisierung wird es nicht geben.
Um einheimische Stromproduzenten zu schützen, will Bundesrätin Doris Leuthard keine Wahlfreiheit für kleine Strombezüger.
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/félin Gir&Water
Glück, er wurde, zum
edlen Pe.l2tmarfhzl...

...ans mus machten sit
F&llbontmel/!

Trotz Pelzdeklarationsverordnung, nach welcher Echtpelz deklariert werden muss, landen immer mehr Echtpelze

(billiger als Kunstpelz!) undeklariert als Pelzkragen und Fellbommel auf dem Schweizer Markt.
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